
18. - 22. August 2023 

Schaustellerinfos: 

Der Schausteller-Camper-Platz auf dem 
Parkplatz Eventum steht auch in 2023 leider 
nicht zur Verfügung. Dort befindet sich derzeit 
die Großbaustelle des 
Mehrgenerationenzentrums. Als Ersatzfläche 
steht ein unbebautes Grundstück in der 
Röntgenstraße zur Verfügung.  

Dort sind Strom-, Wasser- und 
Abwasseranschlüsse wie in Vergangenheit 
vorhanden. Über den Maare-Mosel-Radweg 
besteht eine problemlose Verbindung zum 
Rummelplatz (etwa 700 Meter). 

Weitere Infos auf der Rückseite kompakt! 



Sicherheitskonzept: 
Bitte am Stand sichtbar die jeweilige Standnummer anbringen.  

Termine: 

Freitag, 18.08.2023  
ab 9.00 Uhr bitte zur Prüfung (Ordnungsamt Wittlich) bereithalten: 

o Reisegewerbekarte, sofern diese noch nicht vorliegt 

o Kopie/Original der gültigen Haftpflichtversicherung 

o TÜV-Bescheinigung bei Gasflaschengebrauch  
o Feuerlöscher (siehe Infos/ Brandschutz) 
o Taschenlampe (nach neuen Sicherheitsbestimmungen 

Pflicht!)

Freitag,18.08.2023: 
Öffnungszeiten Vergnügungspark/Händlerstraße ab: 18.00 Uhr: 
Eröffnung des Rummelplatzes, bitte erst dann mit dem Betrieb der 
Fahrgeschäfte beginnen! Nach Eröffnung ist 15 Minuten freie Fahrt 
für alle Besucher!  
Anschließend findet ein gemeinsamer Rundgang mit dem 
Kulturausschuss statt. Alle Schausteller sind herzlich zur Eröffnung 
eingeladen. 

Samstag, 19.08.2023:  
Öffnungszeiten Vergnügungspark/Händlerstraße 12.00 Uhr bis 02.00 Uhr 

Sonntag, 20.08.2023:   
Öffnungszeiten Vergnügungspark/Händlerstraße 12.00 Uhr bis 02.00 Uhr 

Montag, 21.08.2023:    
Öffnungszeiten Vergnügungspark/Händlerstraße 13.00 Uhr bis 02.00 Uhr 

Schausteller-Weinprobe:
Treffpunkt ist 14.00 Uhr am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB).  
Alle Schausteller sind herzlich eingeladen. 

Dienstag, 22.08.2023:         
Öffnungszeiten Vergnügungspark 13.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Dienstags findet der Familientag mit reduzierten Preisen auf dem 
Rummelplatz statt. Aus Sicherheitsgründen dürfen vorher keine 
Fahrzeuge auf das Kirmesgelände fahren, da sich noch Personen auf 
dem Platz befinden können. Sie werden vom Platzmeister rechtzeitig 
über den Beginn der Abbauarbeiten informiert. 

Folgenden Sperrzeiten sind für PKW unbedingt einzuhalten: 
(bei Missachtung; siehe Platzvertrag: §4, Absatz 6; Vertragsstrafe in Höhe 
von 500,00 €)
Freitag, 18. August  17:00 bis 02:00 Uhr 
Samstag, 19. August  12:00 bis 02:00 Uhr 
Sonntag, 20. August  10:00 bis 02:00 Uhr 
Montag, 21. August  10:00 bis 02:00 Uhr 
Dienstag, 22.August  12:00 bis 20:00 Uhr 

Infos: 
Brandschutz: In jedem Stand muss zur Bekämpfung von 
Entstehungsbränden mindestens ein ordnungsgemäß geprüfter 
Feuerlöscher nach DIN EN 3 bzw. DIN 14406 mit mindestens 6 
Löschmitteleinheiten gut sichtbar und zugänglich bereitgehalten werden.  
Wird mit Fritteusen umgegangen, ist zum Ablöschen zusätzlich ein 
geeigneter Fettbrandlöscher gemäß DIN EN 3 im betroffenen Stand 
vorzuhalten. Die auf dem Feuerlöscher angegebene Löschleistung muss 
zu der Größe und dem Fassungsvermögen der Fritteuse passen. 

WC für Schausteller mit Imbissbetrieb: Haus der Jugend, Kurfürstenstr., 
neben dem Kirmesplatz C: siehe Anlage 4. 

Flaschenpfand: siehe Anlagen 1 und 2, Merkblatt und Formular.

Wichtige Telefonnummern: 

Leitung:  

Rainer Wener  Tel.  06571/171300 
Mobil 0162/2917223 

Veranstaltungsbereich Vergnügungspark: 

Heribert Lorscheider   Tel.  06571/171301 
Mobil 0162/2917222 

Antonia Gierten Tel.  06571/171311 
Mobil 0162.2917230 

Veranstaltungsbereich Innenstadt/Kirmesbüro

Tel.: 06571/146614   

Einsatzbereich Bauhof: 

Michael Rausch  Tel. 06571/171820 
Mobil 0172/6836503 

S. Brandscheid  Mobil 0172/6803636  

Einsatzbereich Örtliche Ordnungsbehörde/Politessen

Jan Mußweiler Mobil 0162.2917203 

Melanie Schlösser  Mobil 0162.2917295

Einsatzbereich Ver- und Entsorgung: 

Jürgen Jakobs   Mobil 0174/3466382 

Andre Schwind   Mobil 0174/3484046 

Einsatzbereich Technik: (nur Stromversorgung) 

Fa. Scherer, Z. & Co.Rainer Krappmann 
Mobil 0171/8098577 

Fa. Breilmann  Tel. 02305/972070  
Mobil 0151/16138821 

Sicherheitschef
Konstantin Rohr Mobil 0172.6808325 

Mobiltoiletten/Toilettenwagen
Tel.-Nr. am Container 

Abschleppunternehmen 
z.B. Auto Ferres   Tel. 06571/91300 

Allgemein bekannte Notdienste:

Polizei, Rettungsdienst, Notdienste:
Polizeiinspektion Wittlich, Befehlsstelle  

Tel. 06571/9260  

Notrufe  Tel. 112 oder 110 

Feuerwehr = 112 
Brandwache Rummelplatz   Mobil 0162/2917212   

Sanitätsdienst: 
Malteser Hilfsdienst, Vergnügungspark

Mobil 0171 / 6478473 

DRK, Innenstadt Mobil 0175 1922005

Notdienste

Ärztliche Bereitschaftspraxis Verbundkrankenhaus in Wittlich:

St. Elisabeth Krankenhaus, Koblenzer Straße 91, 54516 Wittlich,  

Tel.: 06571/116117  

Ärztlicher Bereitschaftsdienst | Kassenärztliche Vereinigung 

Rheinland-Pfalz (KV RLP) (kv-rlp.de): 

Hier erfahren sie auch alles zum Zahnärztlichen und Augenärztlichen, 

sowie dem Apothekennotdienst für den Bereich Wittlich 

LKW-Sperre 

In den Fahrzeugen der Lkw-Hindernisse wird an der Scheibe der 
Fahrertüre ein Zettel mit dem Namen und der Handy-Nr. des 
Fahrzeugführers angebracht werden. Der Vordruck wird von der 
Stadt Wittlich zusammen mit den Platznummern verteilt.   

 Der Fahrer muss im Notfall spätestens in 10 Minuten nach 
Anruf am Fahrzeug sein.  

 Zweitschlüssel bitte bei der Polizeiinspektion Wittlich, 
Schlossstraße, abgeben. 

Bitte verstärkt auf die Sauberkeit an und auf den 
Wohnwagenplätzen achten (Hundekot, Müll etc.) 

Vielen Dank für Eure Mithilfe und 
Zusammenarbeit!!! 



Wittlicher Säubrennerkirmes 18.-21.08.2023 
Familientag Rummelplatz am 22.08.2023 

 
Konzept Flaschenpfand 

für Bier- und Getränkestände 
- Die Stadtverwaltung Wittlich hat Pfandmarken in ausreichender 

Menge angeschafft. 

- Die Pfandhöhe wird auf 2,00 Euro pro Flasche festgelegt. 

- Jeder Standbetreiber erhält vor Beginn der Säubrennerkirmes 
Pfandmarken in der bestellten Anzahl bei der Stadt Wittlich. Diese 
Abgabe erfolgt zunächst bargeldlos in Form einer Quittierung. 

- Nach der Säubrennerkirmes bringen die Standbetreiber ihre 
Pfandmarken zur Stadt Wittlich zurück. Daraufhin erfolgt die 
Verrechung mit den ausgegebenen Pfandmarken. Sollten 
Pfandmarken fehlen, muss die Differenz zum Anfangsbestand an 
die Stadtverwaltung Wittlich in Form von Bargeld beglichen werden. 
Sollten mehr Marken zurückgebracht werden als vorher 
ausgegeben, wird der Überschuss an den Standbetreiber 
überwiesen. 

- Bei Verkauf einer Flasche wird eine Pfandmarke mit 
herausgegeben.  

- Der Kunde kann seine Flaschen an Ständen in der Stadt abgeben, 
die gleichartige Flaschen im Verkauf haben, d. h. die Standbetreiber 
sind verpflichtet, die von ihnen ausgegebenen Flaschensorten 
zurück zu nehmen. 

- Nur mit einer Pfandmarke wird auch die Flasche zurückgenommen 
und das Pfandgeld dem Kunden wieder ausgezahlt. 

- Bestellte Pfandmarken für den Rummelplatzbereich können beim 
Bürgerservice der Stadtverwaltung Wittlich, Schloßstraße 11, 
abgeholt werden.  

Mittwoch,   16.08.2023, 10.30 Uhr – 12.00 Uhr  
   14.00 Uhr – 17.00 Uhr  

Donnerstag,  17.08.2023, 14.00 Uhr – 17.00 Uhr  
 

 

 

 

 

- 2 –  

 



- 2- 

 

 

- Für die Getränkestände in der Innenstadt können die 
Pfandmarken im Alten Rathaus, Neustraße 2, Wittlich zu folgenden 
Zeiten abgeholt werden:  

Mittwoch,   16.08.2023, 9.00 Uhr – 17.00 Uhr  
Donnerstag,  17.08.2023, 9.00 Uhr – 17.00 Uhr  

 

- Während der Kirmestage können Pfandmarken ausschließlich im 
Alten Rathaus, Neustraße 2, Wittlich nachbestellt und abgeholt 
werden.  

Freitag,  18.08.2023, 13.00 Uhr – 24.00 Uhr  
Samstag 19.08.2023, 10.00 Uhr – 24.00 Uhr  
Sonntag,  20.08.2023, 10.00 Uhr – 24.00 Uhr  
Montag,  21.08.2023, 10.00 Uhr – 24.00 Uhr  

 

- Die Rückgabe bzw. Abrechnung der Pfandmarken gegen Vorlage 
der Quittung für Schausteller und Händler des Rummelplatzes 
erfolgt beim Bürgerservice der Stadtverwaltung Wittlich, 
Schloßstraße 11: 

Dienstag, 22.08.2023 von 14.00 Uhr – 17.00 Uhr 
Mittwoch, 23.08.2023 von 09.00 Uhr – 12.00 Uhr 

 

Die Rückgabe bzw. Abrechnung der Pfandmarken gegen Vorlage 
der Quittung für Getränkestände in der Innenstadt erfolgt im 
Alten Rathaus, Neustraße 2, 54516 Wittlich: 

Donnerstag,  24.08.2023, 09.00 – 17.00 Uhr 
Freitag,   25.08.2023, 09.00 – 17.00 Uhr 

Nach Absprache können die Pfandmarken auch zu einem 
anderen Tag im Alten Rathaus, Neustraße 2 abgegeben werden. 

 

Informationen oder Rückfragen:  

Per Mail: ursula.koch@kulturamt.wittlich.de  

Telefon: 06571-146620 

Telefon Kirmesbüro: 06571-146614 (17.8.2023 – 22.08.2023) 

mailto:ursula.koch@kulturamt.wittlich.de


 

per E-Mail als pdf-Datei an ursula.koch@kulturamt.wittlich.de  
 

Säubrenner-Kirmes 2023 

Bestellformular für Pfandmarken 

 

☐ Ich bestelle ______________ Pfandmarken für die Ausgabe während der Säubrenner-Kirmes. 

☐ Ich gebe keine Weinflaschen aus.  

☐ Ich gebe keine Glasflaschen aus. 

 

Absender: 

Name des Geschäfts 

Nachname und Vorname 

Straße  

PLZ und Ort 

U.St.-Nummer 

 

Telefonnummer (bitte unbedingt angeben): 

 

 

 

Für die Verrechnung gebe ich folgende Bankverbindung an:  

IBAN:  

BIC:  

Kreditinstitut:  

 

BITTE ACHTEN SIE DARAUF, DASS FORMULAR VOLLSTÄNDIG AUSZUFÜLLEN. 

 

  

mailto:ursula.koch@kulturamt.wittlich.de
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Information der Gewerbeaufsicht 
für die gewerblichen Anwender von 

Flüssiggasanlagen auf Märkten, 
Volksfesten und in Fahrzeugen 

 
 
Sicherer Umgang mit ortsveränderlichen 
Flüssiggasanlagen  
 
 
 

 
 
 
 
 

Abbildung:  Auswirkungen einer Explosion eines Imbisswagens infolge einer undichten 
Flüssiggasanlage am 26.11.2004 auf dem Weihnachtsmarkt Weimar  
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1. Zielstellung  

Beim Betreiben von Flüssiggasanlagen kann es durch nicht ordnungsgemäß installierte 
Anlagen, technische Defekte oder durch nicht sachgemäße Bedienung zu Unfällen, 
Explosionen und Bränden mit schwerwiegenden Folgen für Arbeitnehmer, Dritte und 
Betriebseinrichtungen kommen.  
 
Entsprechend den gesetzlichen Anforderungen hat der Betreiber Flüssiggasanlagen in 
ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten, zu überprüfen, notwendige Instandsetzungs- oder 
Wartungsarbeiten unverzüglich vorzunehmen und die den Umständen nach erforderlichen 
Sicherheitsmaßnahmen zu treffen.  
 
Bei der Überprüfung von Flüssiggasanlagen auf Messen, Ausstellungen, Märkten und 
Volksfesten werden immer wieder Mängel beim Betrieb von Flüssiggasanlagen festgestellt, 
die häufig auf Unkenntnis der Betreiber zurückzuführen sind.  
 
Die Gewerbeaufsicht möchte mit dieser Information den gewerblichen Anwendern von 
Flüssiggasanlagen eine Hilfestellung geben und gleichzeitig auf die Unternehmer-
pflichten hinweisen.  

2. Aufstellung und Anschluss von Flüssiggasanlagen  

 Bei der Aufstellung der Flüssiggasanlage (bestehend aus Flüssiggasflasche, 
Druckregelgerät, Sicherheitseinrichtungen, Leitungen und Verbrauchsgerät) ist darauf zu 
achten, dass eventuell austretendes Gas nicht in benachbarte Kelleröffnungen und -
zugänge, Gruben und ähnliche Öffnungen, Kanaleinläufe ohne Flüssigkeitsverschluss, 
Luft- und Lichtschächte sowie in Bereiche, in denen sich brennbare Materialen befinden, 
strömen kann.  

 

 In Räumen bis 500 m³ Rauminhalt darf eine Flüssiggasflasche mit einem Füllgewicht bis 
33 kg oder zwei Flüssiggasflaschen mit einem Füllgewicht bis 14 kg aufgestellt werden. 
Es dürfen nur so viele Flüssiggasflaschen bereitgestellt werden, wie auch angeschlossen 
sind. Für eine ausreichende Verbrennungsluftversorgung ist zu sorgen.  

 

 In Fahrzeugen oder Anhängern dürfen maximal 4 Flaschen bis jeweils 14 kg oder 
maximal 2 Flaschen bis jeweils 33 kg in jeweils von außen zugänglichen Kästen oder 
Schränken untergebracht werden. 

 
Bei Kästen oder Schränken, die von innen zugänglich sind, darf maximal eine 14 kg 
Flasche angeschlossen sein und eine Ersatzflasche bereitgestellt werden. 
 
Die Kästen oder Schränke sind so zu gestalten, das in den Fahrzeuginnenraum kein Gas 
ausströmen kann. Im Bodenbereich der Kästen/Schränke ist eine Lüftungsöffnung nach 
außen von mind. 100 cm² vorzusehen. Im Weiteren sind die Kästen/Schränke in der 
entsprechenden  Feuerwiderstandsklasse F 30 auszuführen. 

 

 Flüssiggasanlagen sind so aufzustellen, dass sie nicht öffentlich zugänglich sind. 
Sicherheits- und Druckregler müssen gegen den Zugriff Dritter (z.B. abgeschlossenes 
Gehäuse/ Flaschenschrank mit Entlüftungsöffnungen) gesichert sein.  
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 Flüssiggasflaschen dürfen nicht über 40°C erwärmt werden.  
 

 Verwenden Sie nur gewerblich zugelassene, auf die Druckstufe des Gasgerätes 
abgestimmte Druckregler mit integrierter Überdrucksicherung (gilt bei 5 und 11 kg 
Flaschen). Eventuell sind Nachrüstungen erforderlich!  

 

 Die angeschlossenen Schlauchleitungen dürfen nicht länger als 0,4 m sein.  
 

Beim Vorliegen betriebstechnischer Gründe und unter Verwendung einer 
Schlauchbruchsicherung können längere Schlauchleitungen verwendet werden. Es 
müssen dann besondere Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden und die Leitung 
muss so kurz wie möglich sein.  
 
Schlauchleitungen müssen so verlegt werden, dass sie gegen chemische, thermische und 
mechanische Beschädigungen von außen geschützt sind. Eine Verlegung von 
Schläuchen durch Wände, Decken, Böden und scharfkantige Geräteverkleidungen sowie 
grundsätzlich auf Fußböden in Arbeitsbereichen ist nicht zulässig.  

 

 Verbrauchsgeräte wie Heizstrahler, Katalytöfen und Grillgeräte, die seit 1.1.1996 in 
Verkehr gebracht wurden, müssen mit einer CE- Kennzeichnung versehen und mit 
Zündsicherungen ausgerüstet sein.  

 

 Verbrauchsgeräte dürfen nur entsprechend den Herstellerangaben verwendet werden.  
 

 Beachten Sie beim Aufstellen der Verbrauchsgeräte auf Mindestabstände zu brennbaren 
Materialien und achten Sie auf die Standsicherheit!  

 
Quelle: bgn-branchenwissen.de 
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3. Betrieb von Flüssiggasanlagen  

 Für den Betrieb der Flüssiggasanlage ist eine Betriebsanweisung in verständlicher Form 
und Sprache aufzustellen.  
 
Die Betriebsanweisung ist am Betriebsort aufzubewahren.  
 
Hinweis: Die in der Anlage abgedruckten Betriebsanweisungen müssen ggf. noch durch 
anlagen- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden. Sie ist nur mit der Unterschrift 
des verantwortlichen Unternehmers gültig.  

 

 Alle Arbeitnehmer, die mit der Flüssiggasanlage umgehen, sind anhand der Betriebs-
anweisung zu unterweisen. Inhalt und Zeitpunkt der Unterweisung sind schriftlich 
festzuhalten (Unterweisungsnachweis siehe Anlage).  

 

 Es dürfen nur Flüssiggasflaschen verwendet werden, die augenscheinlich 
ordnungsgemäß in Verkehr gebracht und mit der Kennzeichnung „π“ versehen worden 
sind. 

 

 Vor dem Gasflaschenwechsel ist die Gummidichtung am Entnahmestutzen der 
Flüssiggasflasche (5 oder 11 kg Füllgewicht) zu überprüfen. Ist diese beschädigt oder 
nicht vorhanden, kann keine dichte Verbindung zum Druckregler hergestellt werden.  

 

 Beim Flaschenwechsel Flügel- bzw. Rändelmuttern nur mit Hand anziehen! Die 
Verwendung von Zangen kann durch Überdrehen den Gewindeanschluss/die Dichtung 
des Druckreglers beschädigen.  

 

 Der Nahbereich um die Anschlussverbindung ist von Zündquellen freizuhalten.  
 

 Nach jedem Gasflaschenwechsel ist die Dichtigkeit der Anschlussverbindung mittels 
schaumbildender Mittel (z.B. Lecksuchspray, Spülmittellösung) unter Betriebsdruck 
durchzuführen.  

 
Dichtheit niemals mit offenem Feuer überprüfen!  

 

 Bei Brennerstörungen und Undichtigkeiten (z.B. Gasgeruch, Ausströmgeräuschen) 
Flaschenabsperrventil schließen und für eine ausreichende Durchlüftung sorgen, ggf. 
Fachbetrieb, Feuerwehr und Veranstalter informieren.  

 

 Die Wiederbenutzung der Anlage darf nur nach fachgerechter Mängelbeseitigung 
erfolgen.  

 
In unmittelbarer Nähe der Verbrauchsanlage ist ein Feuerlöscher (z.B. Pulverlöscher der 
Brandklassen A, B, C) bereitzustellen. Die Beschäftigten sind im Umgang mit dem 
Feuerlöscher zu unterweisen.  
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4. Prüfungen  

Ortsveränderliche Flüssiggasanlagen sind nach Betriebssicherheitsverordnung durch eine 
befähigte Person (z.B. Fachbetrieb) vor der Inbetriebnahme, wiederkehrend, nach 
Veränderungen, Instandsetzungen und längerer Betriebsunterbrechung (z.B. mehr als ein 
Jahr) überprüfen zu lassen.  
 
Die wiederkehrenden Prüfungen sind regelmäßig (mindestens alle 2 Jahre) durchzuführen. 
Beim intensiven Gebrauch (z.B. bei häufig wechselnden Aufstellungsorten) kann eine 
Verkürzung des Prüfintervalls notwendig werden.  
 
Die entsprechende Festlegung sollte in Abstimmung mit dem Prüfer erfolgen, wobei der 
Termin der nächsten wiederkehrenden Prüfung zusätzlich in der Prüfbescheinigung zu 
vermerken ist.  
 
Das Ergebnis der Prüfung hinsichtlich ordnungsgemäßer Beschaffenheit, Dichtheit, Funktion 
und Aufstellung ist in einer Prüfbescheinigung vollständig zu dokumentieren. Diese muss am 
Betriebsort jederzeit zur Einsicht vorgelegt werden können.  
 
Bei der Verwendung der Prüfbescheinigung nach den DGUV-Grundsätzen DGUV-G 310-005 
für Flüssiggasanlagen zu Brennzwecken, soweit sie aus Druckgasbehältern versorgt werden 
oder- Flüssiggasverbrauchsanlagen zu Brennzwecken, soweit sie aus Druckbehältern 
versorgt werden durch Sachkundige nach § 33 Unfallverhütungsvorschrift und der DGUV-G 
310-003 für Flüssiggasanlagen zu Brennzwecken in Fahrzeugen nach § 33 und 38 UVV 
„Verwendung von Flüssiggas“, kann davon ausgegangen werden, dass der erforderliche 
Prüfumfang ordnungsgemäß dokumentiert wurde.  
 
Hinweis:  Druckregelgeräte, Schlauchleitungen und Schlauchbruchsicherungen sollten 

den vorliegenden Erfahrungen entsprechend nach 8 Jahren ausgetauscht 
werden. Bei längerer Nutzung sollte der ordnungsgemäße Zustand durch eine 
befähigte Person bestätigt werden.  

 
Der Unternehmer ist für die Einhaltung der Prüffristen verantwortlich!  

5. Lagerung und Beförderung von Flüssiggasflaschen  

Die Lagerung bzw. das Bereithalten von Flüssiggasflaschen in abgestellten Fahrzeugen ist 
nicht gestattet. Lager sind so einzurichten, dass sie Unbefugten nicht zugänglich sind, 
grundsätzlich über Erdgleiche liegen und die erforderlichen Schutzbereiche eingehalten 
werden können.  
 
Die Beförderung der Flüssiggasflaschen ist nur mit geschlossenem Flaschenabsperrventil 
und Ventilschutzkappe durchzuführen. Flüssiggasflaschen sind im Laderaum wirksam gegen 
Verrutschen, Umfallen und Umherrollen zu sichern. Für eine ausreichende Belüftung z.B. 
Beförderung im PKW-Anhänger ist während des Transportes zu sorgen. 
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6. Rechtsgrundlagen  

 Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) 2016/426 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 9.März 2016 über Geräte zur Verbrennung gasförmiger Brennstoffe 
und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/1742/EG (Gasgerätedurchführungsgesetz-
GasgeräteDG) vom 18. April 2019  

 

 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) vom 03. Februar 2015 
 

 Ortsbewegliche-Druckgeräte-Verordnung (ODV) vom 29. November 2011 
 

 Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB) vom 26. März 
2021 
 

 
Einschlägige technische Regeln:  
 

 Technische Regel für Gefahrstoffe TRGS 510 „Lagerung von Gefahrstoffen in 
ortsbeweglichen Behältern“ vom 10. Dezember 2020 

 

 Technische Regel Betriebssicherheit TRBS 1203 „Befähigte Personen“ vom 14. März 
2013 

 

 Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 79 „Verwendung von Flüssiggas“ vom 
1. Januar 1997  

 

 DGUV Regel 113-001 „Explosionsschutz-Regeln“ von August 2021 
 

 DGUV Information 210-001 „Beförderung von Flüssiggas mit Fahrzeugen auf der Straße“ 
von Februar 2020 

 

 Merkblatt der BGN „Sichere Verwendung von Flüssiggas auf Märkten, Volksfesten und in 
Fahrzeugen“ von August 2016 

 

 DGUV Grundsatz 310-005 „Prüfbescheinigung über die Prüfung von Flüssiggasanlagen“ 
von Oktober 2008 

 

 DGUV Grundsatz 310-003 „Prüfbescheinigung über die Prüfung von Flüssiggasanlagen 
zu Brennzwecken in Fahrzeugen von Oktober 2008  

 
 
 
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen die Regionalstellen der Gewerbeaufsicht in der 
 
Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 
Stresemannstraße 3-5 
56068 Koblenz   Tel.: 0261 120-0 




